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MERKBLATT (Version 1.5, Stand 01.01.2026) 

 

Merkblatt Gebühren Betriebe  

Für Dienstleistungen im Gesundheitswesen wie z.B. das Ausstellen oder Anpassen von Betriebs-
bewilligungen, die Prüfung der Zulassungskriterien zur Abrechnung mit der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung (OKP), Betriebskontrollen vor Ort etc. werden Gebühren erhoben. 
Massgebend für die Höhe der Gebühr ist der Gebührentarif (GT, BGS 615.11) und der mit der 
Prüfung verbundene Aufwand. Nachfolgende Gebühren sind ab 1. Januar 2026 gültig.  
 

1. Gebühren für Betriebsbewilligungen 

Gemäss § 41 Abs. 1 GT:  

Betriebsbewilligung*  
 

Tagesstätten nach Aufwand ab Fr.  500.- 

Ambulante Suchthilfe- 
Institutionen 

nach Aufwand ab Fr. 1’000.- 

Stationäre Suchthilfe-Institu-
tionen 

nach Aufwand ab Fr.  800.- 

Pflegeheime  nach Aufwand ab Fr. 1'000.- 

Spitex-Organisationen  nach Aufwand ab Fr. 800.- 

Spitäler nach Aufwand  ab Fr. 2'000.- 

Mittel- und Abgabestellen 
(MiGeL) 

nach Aufwand ab Fr. 800.- 

Laboratorien (Private, Spitä-
ler, Apotheken) 

mit Zertifizierung 
SAS nach Aufwand 

ab Fr. 1'000.- 

ohne Zertifizierung 
SAS nach Aufwand 

ab Fr. 2’000.- 

Ärztliche und zahnärztlich Praxis- resp. Privat- 
apotheke sowie Heimapotheke  

     Fr. 500.- 

Spitalapotheke ohne Herstellung      Fr. 500.- 

Spitalapotheke mit Herstellung      Fr. 1’000.- 

Öffentliche Apotheke, Dro-
gerie 

nach Aufwand ab Fr. 1’500.- 

Versandhandel      Fr.    500.- 

Alle übrigen Einrichtungen nach Aufwand ab Fr.    800.- 

*zusätzlich zu diesen Gebühren können Kosten für eine Kontrolle vor Ort nach § 43 Abs. 1 GT 
anfallen. 
 

Gemäss § 41bis GT: 

Anpassung der Be-
triebsbewilligung  

z.B. Wechsel der gesamtverantwortlichen Leitungs-
person, Wechsel der Trägerschaft, Änderung Rechts-
form, Adress- oder Namensänderung, Anpassung 
des Betriebs- und Leistungskonzepts (nach Auf-
wand) 

ab Fr.  100.- 
 

 

  

https://bgs.so.ch/app/de/texts_of_law/615.11
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2. Gebühren für Zulassungen zur Abrechnung über die OKP 

Gemäss § 41 Abs. 2 Bst. b GT: 

Zulassung für  
Organisationen1  
(jur. Personen)  
 

Grundtarif Einrichtungen für Ärztinnen/Ärzte Fr.  500.- 

Grundtarif übrige Organisationen Fr.  400.- 

zusätzlich je Personenprüfung Fr.   100.- 

Besitzstandsbestätigung halber Tarif 

 

Gemäss § 41bis GT: 

Anpassung der Zulas-
sung  

z.B. Wechsel der gesamtverantwortlichen Leitungs-
person(en), Wechsel der Trägerschaft, Änderung 
Rechtsform, Adress- oder Namensänderung (nach 
Aufwand) 

ab Fr.  100.- 
 

 
3. Gebühren für Bestätigungen 

Gemäss § 41 Abs. 4 GT: 

Anstellungen Meldebestätigung Fr.    80.- 

Impf- oder Blutent-
nahme 

Meldebestätigung Fr. 100.- 

Laboratorien Meldebestätigung für Laboratorien mit ausschliess-
lich medizinisch-genetischen oder diagnostisch mik-
robiologischen Analysen 

Fr. 100.- 

 

4. Aufsichtstätigkeit 

Gemäss § 43 Abs. 1 GT: 

Kontrollbesuche vor Ort inkl. Vor- und Nachbereitung nach Aufwand ab Fr.  300.- 

 

Gemäss § 44 Abs. 1 GT: 

Aufsichts- und Disziplinarmassnahmen, Entzug einer 
Bewilligung 

nach Aufwand ab Fr.  300.- 

 


